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Text 

§ 356b. (1) Bei nach diesem Bundesgesetz genehmigungspflichtigen Betriebsanlagen, zu deren 
Errichtung, Betrieb oder Änderung auch nach anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes eine 
Genehmigung (Bewilligung) zum Schutz vor Auswirkungen der Anlage oder zum Schutz des 
Erscheinungsbildes der Anlage oder eine Bewilligung zur Verwendung von Waldboden zu anderen 
Zwecken als für solche der Waldkultur (Rodung) erforderlich ist, entfallen, soweit in den folgenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt wird, gesonderte Genehmigungen (Bewilligungen) nach diesen anderen 
Verwaltungsvorschriften, es sind aber deren materiellrechtliche Genehmigungs-(Bewilligungs-
)Regelungen bei Erteilung der Genehmigung anzuwenden. Dem Verfahren sind Sachverständige für die 
von den anderen Verwaltungsvorschriften erfassten Gebiete beizuziehen. Die 
Betriebsanlagengenehmigung bzw. Betriebsanlagenänderungsgenehmigung gilt auch als entsprechende 
Genehmigung (Bewilligung) nach den anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes. Die Mitanwendung 
der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 – WRG 1959, BGBl. Nr. 215/1959, in der jeweils 
geltenden Fassung, bezieht sich auf folgende mit Errichtung, Betrieb oder Änderung der Betriebsanlage 
verbundene Maßnahmen: 

 1. Wasserentnahmen aus Fließgewässern für Kühl- oder Feuerlöschzwecke (§ 9 WRG 1959); 

 2. Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c Abs. 5 WRG 1959); 

 3. Abwassereinleitungen in Gewässer (§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e WRG 1959), ausgenommen 
Abwassereinleitungen aus Anlagen zur Behandlung der in einer öffentlichen Kanalisation 
gesammelten Abwässer; 

 4. Lagerung von Stoffen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen (Versickern) von Stoffen in 
den Boden das Grundwasser verunreinigt wird (§ 32 Abs. 2 lit. c WRG 1959); 

 5. Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanlagen (§ 32b WRG 1959); 

 6. Beseitigung von Dach-, Parkplatz- und Straßenwässern; 

 7. Brücken und Stege im Hochwasserabflussbereich (§ 38 WRG 1959). 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 3 

Insbesondere sind die Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 betreffend Stand der Technik 
einschließlich der Gewährung von Ausnahmen vom Stand der Technik, persönliche Ladung von Parteien, 
Emissions- und Immissionsbegrenzungen sowie Überwachung jedenfalls mitanzuwenden. Dem 
wasserwirtschaftlichen Planungsorgan (§ 55 Abs. 4 WRG 1959) kommt in allen Verfahren, durch die 
wasserwirtschaftliche Interessen berührt werden, Parteistellung zur Wahrung dieser Interessen 
einschließlich der Beschwerdelegitimation an das Verwaltungsgericht des Landes, der Revision wegen 
Rechtswidrigkeit und des Antrages auf Fristsetzung wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch ein 
Verwaltungsgericht an den Verwaltungsgerichtshof zu. 

(2) Die Behörde hat das Betriebsanlagengenehmigungsverfahren gemäß Abs. 1 mit den anderen 
zuständigen Behörden zu koordinieren, wenn nach anderen nicht gemäß Abs. 1 mitanzuwendenden 
Verwaltungsvorschriften eine Genehmigung, Bewilligung oder eine Anzeige zum Schutz vor 
Auswirkungen der Betriebsanlage oder zum Schutz des Erscheinungsbildes der Betriebsanlage 
erforderlich ist. 

(3) Die nach anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes im Sinne des Abs. 1 bestehenden 
behördlichen Befugnisse und Aufgaben zur Überprüfung der Ausführung der Anlage, zur Kontrolle, zur 
Herstellung des gesetzmäßigen Zustands, zur Gefahrenabwehr, zur nachträglichen Konsensanpassung, 
zur Vorschreibung und Durchführung von Maßnahmen bei Errichtung, Betrieb, Änderung und 
Auflassung, der Wiederverleihung von Rechten sind von der Behörde, hinsichtlich des 
Wasserrechtsgesetzes 1959 nur für die im Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Maßnahmen, wahrzunehmen. Die 
Zuständigkeit des Landeshauptmanns nach § 17 des Altlastensanierungsgesetzes, BGBl. Nr. 299/1989, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 760/1992, bleibt unberührt. Die Bestimmungen 
betreffend die allgemeine Gewässeraufsicht (§§ 130ff WRG 1959) bleiben unberührt. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für die Errichtung, den Betrieb oder die Änderung von Anlagen, die 
dem § 37 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 - AWG 2002, BGBl. I Nr. 102, in der jeweils geltenden 
Fassung, oder dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 - UVP-G 2000, BGBl. Nr. 697/1993, in 
der jeweils geltenden Fassung, unterliegen. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für forstrechtliche Verfahren nach § 50 des Forstgesetzes 1975, 
BGBl. Nr. 440, in der jeweils geltenden Fassung. 

(6) Abs. 3 ist hinsichtlich der Aufgaben und Befugnisse, die nach dem 
Arbeitsinspektionsgesetz 1993, BGBl. Nr. 27, in der jeweils geltenden Fassung den Arbeitsinspektionen 
obliegen, nicht anzuwenden. 

(7) In Verfahren betreffend die Genehmigung oder die Genehmigung einer wesentlichen Änderung 
(§ 81a Z 1) einer IPPC-Anlage haben auch folgende Umweltorganisationen Parteistellung: 

 1. Gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannte Umweltorganisationen, soweit sie während der 
Auflagefrist im Sinne des § 356a Abs. 2 Z 1 schriftliche Einwendungen erhoben haben; die 
Umweltorganisationen haben das Recht, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im 
Verfahren geltend zu machen; 

 2. Umweltorganisationen aus einem anderen Staat, 

 a) sofern für die genehmigungspflichtige Errichtung, den genehmigungspflichtigen Betrieb oder 
die genehmigungspflichtige wesentliche Änderung eine Benachrichtigung des anderen Staates 
gemäß § 356a Abs. 3 erfolgt ist, 

 b) sofern die genehmigungspflichtige Errichtung, der genehmigungspflichtige Betrieb oder die 
genehmigungspflichtige wesentliche Änderung voraussichtlich Auswirkungen auf jenen Teil 
der Umwelt des anderen Staates hat, für deren Schutz die Umweltorganisation eintritt, 

 c) sofern sich die Umweltorganisation im anderen Staat am Verfahren betreffend die 
genehmigungspflichtige Errichtung, den genehmigungspflichtigen Betrieb oder die 
genehmigungspflichtige wesentliche Änderung einer im anderen Staat gelegenen dem § 77a 
unterliegenden Betriebsanlage beteiligen könnte, und 

 d) soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 356a Abs. 2 Z 1 schriftliche Einwendungen 
erhoben haben; die Umweltorganisationen haben das Recht, die Einhaltung von 
Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend zu machen. 

Gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannte Umweltorganisationen und Umweltorganisationen aus 
einem anderen Staat im Sinne der Z 2 lit. a bis c haben darüber hinaus das Recht, Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht zu erheben. 
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